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Zitat von Meer

Kannst du sicherstellen, dass die SuS dann nicht auf andere Unterlage auf/in Logineo
zugreichen können? (zumindest nicht auf solche, die sie ggf. nicht im Sinne von
OpenBook verwenden dürfen?

Theoretisch ist ein Verlassen der Test-Aktivität auf LMS nicht möglich. In der Praxis ist es mir
mal durch einen Trick gelungen, auf die Startseite unserer LMS-Instanz zu gelangen und Kurse
zu öffnen. Möglicherweise ist das inzwischen behoben. Ob die Schüler diesen Trick finden
werden - wer weiß.

Abgesehen von diesem kleinen "Hack" ist das Verlassen des Prüfungsmodus nur durch Eingabe
eines Codes möglich.

Edit: Wie sieht es bei euch denn aus bzgl. Vermeidungsverhalten? Gibt es Prüflinge, die sich
durch taktisches Kennwort-Vergessen versuchen, der Prüfung zu entziehen?
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